
Regierungsratsbeschluss vom 10. August 2010

Nr. 2010/1364  

Verband für Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kanton Solothurn VOAKJ 
und Arbeitsgemeinschaft Solothurnischer Jugendverbände ASJV, 4500 Solothurn: 
Beitrag aus dem Lotterie-Fonds an die Vorbereitungsarbeit zur Gründung des Dach­
verbandes Jugendarbeit Kanton Solothurn
                                                                                                                                                 

1. Erwägungen

VOAKJ und ASJV, Solothurn, ersuchen um einen finanziellen Beitrag aus dem Lotterie-Fonds an 
die Vorbereitungsarbeiten zur Gründung des Dachverbandes Jugendarbeit Kanton Solothurn. 
Der Dachverband soll Lobbyarbeit im Bereich Jugendarbeit betreiben und gegen aussen als ge­
meinsamer Ansprechpartner für beide Organisationen auftreten. Es wird nun eine Arbeitsgrup­
pe eingesetzt, welche die inhaltlichen und strukturellen Details, wie beispielsweise die Erarbei­
tung von Statuten und eines Konzepts, ausarbeitet und die nötigen Vorbereitungen zur Ver­
bandsgründung trifft. Gemäss Budget belaufen sich die Gesamtkosten für die Erarbeitung von 
Statuten und eines Konzeptes sowie die Organisation der Gründungsversammlung auf Fr. 
8‘050.--.

2. Beschluss

2.1 Dem Verband für offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kanton Solothurn 
VOAKJ und der Arbeitsgemeinschaft Solothurnischer Jugendverbände ASJV, Solothurn, ist 
ein einmaliger Beitrag von Fr. 4’000.-- an die Vorbereitungsarbeiten zur Gründung des 
Dachverbandes Jungendarbeit Kanton Solothurn aus dem Lotterie-Fonds zugesprochen.

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und 
erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres.

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, dass 
es sich um ein Engagement des Lotterie-Fonds des Kantons Solothurn handelt.

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den einmaligen Betrag zulasten 
des Kontos 233003 “Lotterie-Fonds” an den rechnungsführenden Verband anzuweisen.
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